










Förderprogramm – Übersetzung der tschechischen Literatur:

Die Gesamtsumme der Förderung darf 70 % der gesamten 
Publikationskosten nicht übersteigen. Im Rahmen eines Antrags 
kann eine Förderung:

– der Übersetzung (bis zu 50 % der gesamten Publikationskosten),

– der Kosten für die Umschlaggestaltung, die grafische 
Gestaltung, den Satz, den Druck (bis zu 50 % der gesamten 
Publikationskosten), 

– der Kosten für Autorenrechte (bis zu 15 % der gesamten 
Publikationskosten), 

– der Werbungskosten (bis zu 25 % der gesamten 
Publikationskosten) beantragt werden.   
















